
502 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

B1J.ndesrates 

Re!' ich :. 

des Ausschusses fÜl' Verfassungs- und RechcsB.l1.gelegenhei ten 

über den Gesetzesbeschluß des National rates 'fom 3. Feber 1971, 
br"S'treffend ein Bundesgesetz .. womi t das Bun~:,esgesetz ,rom 15. Juli 

196~ über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studie~-

richtungen,BGB1.Nr. 179, abgeändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß deE Nationalrates 

s021en an der Hochschule für Sozial-'md WL'cschaftswissen

schi'l.ften in Linz Studienkommissionen eingerichtet we:C'den. 

S')lche Kommissionen bestehen bereits än verschiedenen anderen 

Hochschulen und haben sich Ül der' Praxis als Kontaktgrerr·ien 

sehr bewährt. Was die Gestaltung der neu einzurichtenden 

Studienkommissionen in Llnz betrifft, schließt die gegenst~nd-

11che Vorlc.ge 'vollinllal tlieh an dle durch Bundesgesetz ge

troffenen Regelungen Ubar solche b3reits eingerichteten Studien

kommissionen an. 

Der Ausschuß für Verfasst'.ngs- Lü~:d Rechtsangelegenhei t,en 

hat die gegenstt..ndliche Vorlage in se1ner Sitzung V'JrY' 230 Feber 

19''/1 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossE'Y'l, ieT: 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

AJ~s Ergebnis seiner Beratung stellt somi t der Ausschuß 

für Verfassungs,~ und Rechtsangelegenheiten den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3 Feber 

1971,. betreffend ein Bundesgesetz .. womi t das Bundesgesetz V'JE' 

15" Juli 1966 tiber sozial- und wirtschaftswissenschaft ehe 

Stud.ienrichtungen,BGBl.Nr. 179, abgeändert v1ird, wird ke::'n 

Einspruch erhoben. 

Dr. Erika S e d a 

Berichterst~tter 

Wien, am 23. Feber 1971 

Obmann 
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